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Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 18.01.2024 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) auf Antrag der KZBV die 
Angleichung der Voraussetzungen zur Fluoridlackapplikation für Kinder vom 6. bis voll-
endeten 33. Lebensmonat (FU 1) und für Kinder vom 34. bis vollendeten 72. Lebensmo-
nat (FU 2) beschlossen. Die bislang in der Richtlinie verankerte Voraussetzung eines 
erhöhten Kariesrisikos für die Anwendung des Fluoridlacks für Kinder ab dem 34. Le-
bensmonat entfällt damit. 

Die Entscheidung stützt der G-BA auf den Bericht des Instituts für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zum Nutzen der Fluoridlackapplikation im Milch-
gebiss zur Verhinderung von Karies (Rapid Report „Fluoridlackapplikation im Milchgebiss 
zur Verhinderung von Karies“ Bericht Nr. 613 vom 23. März 2018), aus dem ein positiver 
Nutzen der Fluoridlackapplikation unabhängig von der Karieserfahrung des Kindes her-
vorgeht. 

Der positive präventive Nutzeneffekt der Fluoridlackapplikation ist damit für alle Kinder 
bis zum vollendeten 6. Lebensjahr, unabhängig vom Kariesrisiko, gegeben. Die Bestim-
mung des Kariesrisikos selbst wird als Leistung gemäß § 8 FU-RL als wichtiger Indikator 
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beibehalten. Die entsprechende Abrechenbarkeit der Fluoridierung ohne Kariesrisikobe-
stimmung ist über die aktuellen BEMA-Gebühren bereits abgebildet. 

Nach rechtsaufsichtlicher Prüfung durch das Bundesministerium für Gesundheit soll die 
Änderung der Richtlinie am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft 
treten. Den Beschluss des G-BA können Sie unter https://www.g-ba.de/beschlu-
esse/6419/ einsehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
ZA Martin Hendges    Dr. Ute Maier 
Vorsitzender des Vorstandes  stellv. Vorsitzende des Vorstandes 
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